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DER MINDEST-
LOHN GILT 
Viele Jahre hat die SPD-Bundestagsfraktion gemein-
sam mit den Gewerkschaften dafür gekämpft, dass in 
Deutschland ein flächendeckender gesetzlicher Min-
destlohn in Höhe von 8,50 Euro pro Stunde eingeführt 
wird. Diese zentrale Forderung haben wir erfolgreich in 
den Koalitionsverhandlungen durchgesetzt. Als eines 
der ersten großen Gesetzesvorhaben führt die Große 
Koalition mit dem so genannten Tarifpaket den Min-
destlohn in Deutschland ein. Das ist ein historischer 
Durchbruch – und für Millionen Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer bedeutet es, endlich einen fairen Lohn 
zu bekommen. 

Am 3. Juli 2014 hat der Deutsche Bundestag das Gesetz 
zur Stärkung der Tarifautonomie (Tarifpaket) zur Um-
setzung des Mindestlohns beschlossen.

SEIT 1. JANUAR 2015 GÜLTIG: 
8,50 EURO MINDESTENS

In 21 der 28 EU-Mitgliedstaaten gibt es bereits seit vie-
len Jahren einen Mindestlohn. Es ist höchste Zeit, dass 
dies auch in Deutschland gilt. Der flächendeckende ge-
setzliche Mindestlohn bedeutet für weitere rund 3,7 Mil-
lionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer seit 1. Ja-
nuar 2015 endlich eine angemessene Anerkennung der 
von ihnen geleisteten Arbeit. Der Mindestlohn macht 
Schluss mit dem unfairen Unterbietungswettbewerb 
auf Kosten der Beschäftigten und sorgt für einen fairen 
Wettbewerb der Unternehmen. Und er hilft vielen Frau-
en, weil sie besonders von niedrigen Löhnen betroffen 
sind. Zudem stärkt er die Kaufkraft in unserem Land. 
Der Mindestlohn gilt seit 1. Januar 2015 für volljährige 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aller Branchen.



ANTEIL DER BESCHÄFTIGTEN, DIE 2012 
FÜR EINEN STUNDENLOHN UNTER 8,50 EURO 
GEARBEITET HABEN
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Abweichungen vom Mindestlohn sieht die gesetzliche 
Regelung nur für klar eingegrenzte Fallgruppen vor.

Nicht unter die Mindestlohn-Regelung fallen:

•  Jugendliche unter 18 Jahren und ohne Berufsab-
schluss: Damit soll verhindert werden, dass Jugendli-
che anstatt einer Ausbildung einen Job ergreifen, in 
dem der Mindestlohn gezahlt wird.

•  Auszubildende

•  Ehrenamtlich Tätige

•  Praktikantinnen und Praktikanten, die ein ver-
pflichtendes Praktikum im Rahmen von Schule, Aus-
bildung oder Studium ableisten oder ein Praktikum 
zur Orientierung vor der Berufswahl von maximal 
drei Monaten absolvieren. Denn dort, wo Lerninhal-
te im Vordergrund stehen, muss es andere Regeln 
geben. Gleiches gilt für freiwillige Praktika mit Aus-
bildungsbezug während der Ausbildung oder des Stu-
diums von bis zu drei Monaten. Ein solches Prakti-

kum darf aber nicht mehrfach bei der gleichen Stelle 
stattfinden. Gehen diese Praktika über drei Monate 
hinaus, dann gilt der Mindestlohn auch für Orientie-
rungs- und freiwillige Praktika. Für Praktika nach ei-
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ner Berufsausbildung oder einem Studium gilt oh-
nehin der gesetzliche Mindestlohn von 8,50 Euro 
pro Stunde. Außerdem muss zukünftig für Praktika 
ein schriftlicher Praktikumsvertrag abgeschlossen 
werden. Darin sollen die Ausbildungsziele, die Dau-
er des Praktikums, die Arbeitszeit und die Bezah-
lung festgelegt werden. Damit machen wir Schluss 
mit der so genannten „Generation Praktikum“, die 
nach Hochschul- oder Berufsabschlüssen ohne Be-
zahlung vollwertige Tätigkeiten in Unternehmen 
ausübt.

•  Langzeitarbeitslose, die länger als 12 Monate ohne 
Beschäftigung waren und in den ersten Arbeits-
markt integriert  werden sollen, haben in den ers-
ten sechs Monaten einer Beschäftigung keinen An-
spruch auf den Mindestlohn. Die Bundesregierung 
wird zum 1. Juni 2016 prüfen, ob diese Ausnahme 
die Chancen auf einen Arbeitsplatz verbessert oder 
nicht und ob sich schlimmstenfalls so genannte 
Drehtüreffekte zeigen. Beschäftigte in einem Be-
trieb, für den ein Tarifvertrag gilt, haben Anspruch 
auf den Tariflohn.

WIE SIEHT DIE ÜBERGANGSREGELUNG 
AUS?

Bis zum 31. Dezember 2017 gilt eine Übergangsfrist, 
in der tarifliche Abweichungen vom Mindestlohn 
möglich sind. Allerdings ist dies nur auf der Grundla-
ge des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes im Rahmen 
von Branchenmindestlöhnen oder des Arbeitnehmer-
überlassungsgesetzes bei Leiharbeit gestattet – hier 
besteht bereits eine Lohnuntergrenze. Ohne jede Ein-
schränkung gilt der gesetzliche Mindestlohn ab 1. Ja-
nuar 2018. Vom 1. Januar 2017 an müssen überall im 
Land und in allen Branchen mindestens 8,50 Euro ge-
zahlt werden. Für die Zeitungszusteller und -zustelle-
rinnen gibt es auf Grund der besonderen Struktur der 
Branche eine gesetzliche Übergangsregelung.



Ihre Entlohnung darf den Mindestlohn im Jahr 2015 
um maximal 25 Prozent unterschreiten und im Jahr 
2016 nur noch um 15 Prozent. Spätestens ab 2017 gilt 
auch hier ein Mindestlohn von 8,50 Euro pro Stunde.

WER LEGT DEN MINDESTLOHN FEST?

Die Höhe des Mindestlohns wird alle zwei Jahre über-
prüft und gegebenenfalls angepasst. Dies erfolgt zum 
ersten Mal zum 1. Januar 2017. Die Prüfung und den 
Vorschlag zur Anpassung des Mindestlohns nimmt 
eine Mindestlohnkommission vor. Ihr sollen sechs 
stimmberechtigte Mitglieder angehören: je drei Ver-
treter auf Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite. Sie 
schlagen jeweils einen Wissenschaftler oder eine Wis-
senschaftlerin als beratendes Mitglied ohne Stimm-
recht vor. Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite benen-
nen außerdem gemeinsam einen Vorsitzenden.

Auch in der Gastronomie gilt der gesetzliche
Mindestlohn von 8,50 Euro.



Die Bundesregierung setzt die von der Kommission 
vorgeschlagenen Anpassungen des Mindestlohns 
per Rechtsverordnung um.

WIE WIRD SICHERGESTELLT, DASS DER 
MINDESTLOHN EINGEHALTEN WIRD?

Jede Arbeitnehmerin und jeder Arbeitnehmer muss 
anhand der Lohnabrechnung erkennen können, dass 
er oder sie den Mindestlohn erhalten hat. Nur wenn 
der Mindestlohn wirklich gezahlt wird, schützt er die 
Menschen vor Dumpinglöhnen.

Um das sicherzustellen, müssen Beginn, Ende und 
Dauer der täglichen Arbeitszeit der Beschäftigten er-
fasst werden. Nur so kann auch kontrolliert werden, 
ob der Mindestlohn eingehalten wird.

Bei Kontrolle, Haftung und Sanktionen greifen die 
Regelungen, die sich schon im Rahmen des Arbeit-
nehmer-Entsendegesetzes bewährt haben. Verant-
wortlich ist die Finanzkontrolle Schwarzarbeit beim 
Zoll.

Damit die Kontrolle auch effektiv ist, werden zusätz-
lich 1.600 Zollbeamte eingestellt. Davon werden die 
ersten Beamten im Jahr 2015 ihre Tätigkeit aufneh-
men. Weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wer-
den ausgebildet und stehen ab 2017 zur Verfügung. 

Außerdem können Beschäftigte sowie Arbeitgeberin-
nen und Arbeitgeber über die Mindestlohn-Hotline 
(030 / 60 28 00 28) schnell und einfach Informatio-
nen zum Mindestlohn einholen. Seit 1. Januar 2015 
nimmt die Hotline auch Hinweise auf Verstöße gegen 
das Mindestlohn-Gesetz auf. Arbeitgebern, die den 
Mindestlohn nicht zahlen, drohen im Einzelfall Geld-
bußen von bis zu 500.000 Euro. Denn das ist kein Ka-
valiersdelikt.



TARIFAUTONOMIE STÄRKEN
Die Sozialpartnerschaft, nach der Gewerkschaften 
und Arbeitgeberverbände Tarife aushandeln, hat 
über viele Jahrzehnte die Grundlagen für faire Löh-
ne, gute Arbeitsbedingungen und wirtschaftlichen 
Erfolg in Deutschland gelegt. Diese Errungenschaft 

DIE TARIFBINDUNG IN DEUTSCHLAND
Die Tarifbindung in Deutschland nimmt seit Jahren ab: Nur noch die Hälfte aller Beschäftigten arbeitet in Betrieben mit 
einem Branchentarifvertrag. Das Tarifpaket stoppt diese Entwicklung und sorgt für mehr Gerechtigkeit im Arbeitsleben.
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ist in den letzten Jahren mehr und mehr geschwächt 
worden. In manchen Branchen greift sie gar nicht 
mehr. Auch diese Entwicklung hat zur Ausbreitung 
von Niedriglöhnen geführt.
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Die Tarifbindung in Deutschland nimmt seit Jahren ab: Nur noch die Hälfte aller Beschäftigten arbeitet in Betrieben mit 
einem Branchentarifvertrag. Das Tarifpaket stoppt diese Entwicklung und sorgt für mehr Gerechtigkeit im Arbeitsleben.
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ALLGEMEINVERBINDLICHKEIT
VON TARIFVERTRÄGEN ERLEICHTERN

Nach dem Tarifvertragsgesetz können Tarifverträge 
unter bestimmten Voraussetzungen für allgemein-
verbindlich erklärt werden. Damit gelten sie auch für 
alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der glei-
chen Branche, die nicht Mitglied der Gewerkschaft 
und des Arbeitgeberverbandes sind, die den Tarifver-
trag ausgehandelt haben. Dies war bisher nur mög-
lich, wenn ein öffentliches Interesse vorliegt und der 
Tarifvertrag mindestens für die Hälfte der Beschäf-
tigten der jeweiligen Branche gilt. Wegen der ab-
nehmenden Tarifbindung wurde die Allgemeinver-
bindlichkeitserklärung durch die 50-Prozent-Grenze 
gebremst. Deshalb wurde im Tarifpaket das 50-Pro-
zent-Quorum gestrichen. 

Die Allgemeinverbindlichkeitserklärung eines Tarif-
vertrages erfolgt in den Branchen, wenn die Sozial-
partner auf Branchenebene und auf Ebene der Spit-
zenverbände dies für notwendig halten und es im 
öffentlichen Interesse geboten ist. Das gilt auch, 
wenn die Funktionsfähigkeit von gemeinsamen 
Einrichtungen der Tarifvertragsparteien wie Sozial-
kassen gefährdet ist, oder wenn es darum geht, die 
Wirksamkeit eines Tarifvertrages gegen die Folgen 
wirtschaftlicher Fehlentwicklungen zu sichern.

ARBEITNEHMER-ENTSENDEGESETZ 
ÖFFNEN

Mit Hilfe des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes kön-
nen branchenbezogene Mindestlöhne für alle Be-
schäftigten der jeweiligen Branche verbindlich ge-
macht werden, egal ob der Arbeitgeber seinen Sitz 
im In- oder im Ausland hat. Die Branchenmindestlöh-
ne sorgen für einen fairen Wettbewerb, indem Dum-
pinglöhne verhindert werden. Dafür hat sich zum Bei-
spiel die Fleischbranche entschieden. Sie hat auch die 



S P D F R A K T I O N . D E

Vergütung für Werkvertragsarbeitnehmerinnen und -ar-
beitnehmer geregelt. In den Branchenmindestlöhnen 
können über die Lohnuntergrenze hinaus weitere Ge-
hälter, zum Beispiel für Facharbeiter und Facharbeite-
rinnen, vereinbart werden.

Durch das Gesetz zur Stärkung der Tarifautonomie wur-
de das Arbeitnehmer-Entsendegesetz für alle Branchen 
geöffnet. So können sie mit tariflichen Vereinbarungen 
den Übergang in den Mindestlohn und auch weitere Re-
gelungen selbst gestalten.

DER MINDESTLOHN WIRKT

Die erste Zwischenbilanz nach Einführung des Mindest-
lohns fällt positiv aus: Bei gut 3,7 Millionen Menschen 
steht mehr auf dem Gehaltszettel, und die Zahl derje-
nigen, die trotz Lohn Arbeitslosengeld II beziehen, ist 
nach einem halben Jahr um 45.000 gesunken. Jobver-
luste, die Kritiker beschworen haben, gab es nicht. Im 
Gegenteil: Wir haben die niedrigste Arbeitslosenquote 
seit 24 Jahren.
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